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Der Sächsische Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, , äußert in

seinem Schreiben vom 20. Mai seine Unterstützung am Schließen von Regelungstücken
in der Fleischwirtschaft. Erweist besonders darauf hin, dass auf Werkvertragsbasis tätige
Solo-Selbständige durch das Arbeitsschutzgesetz nicht geschützt werden, da sie keine

Arbeitnehmer*innen sind. Die sächsische Arbeitsschutzbehörde verfüge hier über Er-
kenntnisse. Staatsminister Dulig fordert eine entsprechende Novellierung des Arbeits-
schutzrechts und verspricht seine Unterstützung.
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III. Bewertung

Es ist nicht ganz klar, ob Staatsminister Dulig sich nur auf Solo-Selbständige in der

Fleischwirtschaft bezieht oder ob er eine generelle Aufnahme von Solo-Selbständigen in
das Arbeitsschutzgesetz fordert.

Das Arbeitsschutzrecht dient der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz der Beschäftig-

ten bei der Arbeit. Diese grundsätzliche Ausrichtung wird durch die geplante Novellierung
des Arbeitsschutzgesetzes nicht geändert. Die Frage, ob eine Person als Arbeitnehmer*in

oder selbständig tätig ist, richtet sich nicht nach arbeitsschutzrechtlichen Kriterien, son-

dem nach arbeitsrechtlichen. Das Arbeitsschutzrecht folgt insoweit dem Arbeitsrecht.

Auch zur Frage der Solo-Selbständigkeit in der Fleischwirtschaft ist festzustellen, dass es

von der konkreten Tätigkeit und den jeweiligen Umständen des Einzelfalls abhängt, ob
tatsächlich von Solo-Selbständigkeit auszugeben ist.

Außerdem wären Werkverträge - auch mit Solo-Selbständigen - bei dem angedachten
Verbot des Einsatzes von Werkverträgen und Leiharbeit in den Kernbereichen der

Fleischwirtschaft ohnehin nicht mehr zulässig. Eine Regelungslücke verbliebe hier jedoch

für per Werkvertrag im eischerhand erk eschäftigte Soto-Selbständige, sollten Werk-

vertrage im Fleischerh weiter möglich sein - wie gemäß Eckpunktebeschluss an-
gedacht.

Da die Prüfung einer rechtssicheren Umsetzung des Verbots von Werkverträgen und

Leiharbeit aktuell erst beginnt, geht der Antwortentwurf nicht auf die spezifische Forde-

rung des Staatsministers ein, sondern verweist auf den geplanten Austausch zwischen
Bund und Ländern.

Abteilun

(:(/,
l und IV haben mitgezeichnet
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Der Staatsminister

Sächsisches Staatsministerium fflrWirtschaK, Arbeit uWVertt&h-
Postfach 10 03 29 | 01073 Dresden ^ ̂ A 9 ̂ ^^^^^
Bundesminister für Arbeit und Soziales
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10117 Berlin
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Maßnahmen der Bundesregierung zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen /Konsequenzen aus Missständen in der
Fleischindustrie

Sehr geehrter Herr Minister, ̂ Jü ft**^,
die in den letzten Tagen gehäuften Meldungen von Corona-Fällen unter
Schlachthofmitarbeitern hat eine neue Diskussion über die
Arbeitsbedingungen der oft aus Osteuropa stammenden Werkvertrags-
arbeiter entfacht. Die mangelhaften Arbeitsbedingungen der zahlreichen
osteuropäischen Leiharbeiter in der Branche sind dadurch ebenso in den
Blickpunkt gerückt, wie die Werksvertrags-Konstruktionen.

Die Bundesregierung hat angekündigt, Konsequenzen aus diesen
Missständen in der Fleischindustrie zu ziehen und bestehende
Regelungslücken zu schließen. Gleichzeitig soll grundsätzlich über die
weitverbreiteten Werkvertragskonstruktionen nachgedacht werden.

Für diese Initiative möchte ich Ihnen ausdrücklich meine Unterstützung
signalisieren.

Standards für sichere und gesunde Arbeitsbedingungen dürfen nicht
verhandelbar sein und gelten für alle Beschäftigten, die in Deutschland tätig
sind. Dies unabhängig davon, aus welchem Herkunftsland sie kommen und
ob sie als Beschäftigte oder sogenannte Werkvertragsarbeiter tätig werden.
Schärfere Kontrollen der Arbeitsschutzbehörden sind eine Möglichkeit, den
Missständen zu begegnen,

Vor diesem Hintergrund möchte ich hoch einen weiteren Aspekt aufgreifen.

Mit den derzeit weit verbreiteten vertraglichen Konstruktionen wird das
geltende Arbeitsschutzrecht umgangen. Kontrollen der
Arbeitsschutzbehörden zur Einhaltung von Pflichten und Verantwortlichkeiten
laufen ins Leere, weil das Arbeitsschutzrecht den Schutz der Beschäftigten
im Fokus hat. Solo-Selbstständige, die auf Werkvertragsbasis arbeiten,
bleiben außen vor
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Ich habe mir zu diesen Themen nochmals durch die sächsische Arbeitsschutzbehörde
berichten lassen. Diese verfügt vor dem Hintergrund des aktuellen Oberwachungs-
geschehens über entsprechende Erkenntnisse. Verantwortlichkeiten für sichere und
gesunde Arbeitsbedingungen sind aufgrund der Vertragsverflechtungen für diese
Kontrollbehörden nicht mehr durchsetzbar. Gegenüber Solo-Selbstständigen, die auf
Basis von Werkverträgen tätig sind, fehlen den Arbeitsschutzbehörden ausreichende
rechtliche Instrumente für ein konsequentes behördliches Handeln.

Die aktuelle Situation in der Fleischindustrie sollte zum Anlass genommen werden,
auch eine entsprechende Novelfierung des Arbeitsschutzrechts in Angriff zu nehmen.

Ein solches Vorhaben würde ich von sächsischer Seite sehr begrüßen und
entsprechend unterstützen.

M  freundlichen Grüßen
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Bundesministerium

/ v für Arbeit und Soziales

Bundesminlsterium farArbert und Soziales, 11017 Berlin

ausschließlich elektronisch:

An die für Arbeitsschutz zuständigen Staatssekretäre

der Bundesländer

Versand über

Arbeits- und Sozialministerkonferenz

Björn Böhning
Staatssekretär

Wilhelmstraße 49. 10117 Berlin
Postanschrift: 11017 Berlin

Tel. 
Fax 

Berlii]^C5, Juni 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Situation der Beschäftigten in der Fleischwirtschaft ist vor dem Hintergrund der
Corona-Pandemie wieder verstärkt diskutiert worden. Um den Problemen in der Branche

zu begegnen, hat die Bundesregierung am 20. Mai 2020 die Eckpunkte für ein "Arbeits-
schutzprogramm in der Fleischwirtschaft" im Kabinett beschlossen. Der Gesetzentwurf für
die Umsetzung der Eckpunkte wird in der Bundesregierung derzeit erarbeitet.

Im Zuge dieses weiteren Verfahrens, möchte ich den Beschluss der 96. ASMK "Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen für osteuropäische Beschäftigte" aufgreifen und zu einem
Austausch direkt nach der Sommerpause einladen, hlierzu werde ich zu einem späteren

Zeitpunkt gesondert auf Sie zukommen.

Im Zusammenhang mit der derzeit laufenden Erarbeitung von Rechtsvorschriften möchte

ich Sie eindringlich bitten, dass Erkenntnisse (Zahlen/Daten/Fakten) insbesondere für den
Bereich Unterkünfte Werkverträge und Leiharbeit an das BMAS übersandt werden, damit

diese in die Arbeiten einfließen können (per E-Mail: 

Ebenfalls möchte ich darauf hinweisen, dass die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) der

Zollverwaltung am 19. Juni 2020 eine bundesweite Schwerpunktprüfung in derLandwirt-
schaft durchführen wird. Um eine erfolgreiche Durchführung der Schwerpunktprüfung zu
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beitsschutzverwaltungen und Gesundheitsämter zugehen sowie die Landesfinanzbehör-

den über dteDurchführung der Schwerpunktprüfung informieren und auf Wunsch beteili-

gen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation in Bezug auf die Saisonbeschäftigten in

der Landwirtschaft bitte ich Sie auf eine umfassende Mitwirkung der beteiligten Behörden

hinzuwirken und die Möglichkeit einer gemeinsamen Prüfung mit der FKS an diesem Tag
wahrzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen
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Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 11017 Berlin
Sächsischen Staatsminister für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Herrn 
Wilhelm-Buck-Straße 2
01097 Dresden

Sehr geehrter Herr Staatsminister,

Hubertus Heil

Bundesminister

Mitglied des Deutschen Bundestages
Wilhelmstraße 49, 10117 Berlin
Postanschrift: 11017 Berlin

Tel.
Fax

Berlin, 7£Juni2020

ich möchte mich für Ihr Schreiben vom 20. Mai 2020 sowie Ihre darin zugesicherte Unter-
Stützung bei den geplanten Maßnahmen zur Bekämpfung der Missstände in der Fleisch-
Wirtschaft bedanken.

Aktuell arbeiten wir unter Hochdruck in der Bundesregierung an rechtlichen Änderungen,
um die am 20. Mai im Kabinett beschlossenen Eckpunkte für ein "Arbeitsschutzprogramm
in der Fleischwirtschaft" umzusetzen. Unter anderem prüfen wir Lösungen für die rechtssi-
chere Umsetzung einer Regelung, nach der nur noch der Einsatz eigener Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer zulässig sein wird.

Hierbei sind Ihre Expertise sowie die Erkenntnisse der Aufsichtsbehörden in Sachsen sowie
die der anderen Bundesländer sehr bedeutsam. Vermutlich liegt Ihnen das Schreiben von
Herrn Staatssekretär Björn Böhning an die für Arbeitsschutz zuständigen Staatssekretäre
der Länder inzwischen vor, in dem wir Sie darum bitten, alle wichtigen Erkenntnisse zur
Umsetzung des Eckpunktebeschlusses an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
zu übersenden. Darüber hinaus wollen wir im Zuge des weiteren Verfahrens auch den
Beschluss der 96. ASMK zur "Verbesserung der Arbeitsbedingungen für osteuropäische
Beschäftigte" aufgreifen. Hierfür wird Herr Staatssekretär Böhning -wie auch in seinem
Schreiben angekündigt - zu einem Austausch nach der Sommerpause einladen.

Mit freundlichen Grüßen


